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Vorwort
Kindertageseinrichtungen leisten einen wichti-
gen Beitrag zur Erziehung, Bildung und Betreu-
ung von Kindern. Sie fördern die soziale, emoti-
onale, körperliche und geistige Entwicklung der 
Kinder. Kindertageseinrichtungen müssen siche-
re Orte für sie sein. Deshalb hat der Schutz von 
Kindern in Kindertagesstätten eine ganz beson-
dere Bedeutung.

Der Kinderschutz ist eine Aufgabe von öffent-
lichen und freien Trägern der Kinder- und Ju-
gendhilfe gleichermaßen. In den letzten Jahren 
hat sich die Aufmerksamkeit für diese Thematik 
deutlich erhöht. Seit dem Bundeskinderschutz-
gesetz sind Träger ausdrücklich verpflichtet, zur 
Sicherung der Rechte der Kinder geeignete Ver-
fahren der Beteiligung sowie die Möglichkeit der 
Beschwerde konzeptionell zu verankern.

Die vorliegende Arbeitshilfe soll  Träger dabei 
unterstützen. Die Erfahrung zeigt, dass bei An-
zeichen auf eine Kindeswohlgefährdung ver-
bindlich vereinbarte Regelungen und Verfah-
rensweisen sowie Entscheidungshilfen für die 
beteiligten Fachkräfte außerordentlich wichtig 
sind.  

Diese Broschüre enthält Informationen über Zu-
ständigkeiten und Verfahrensabläufe und sie 
gibt Antworten auf praxisrelevante Fragen: Wel-
che Verantwortung und welche Pflichten haben 
die Träger? Was muss ein Träger wann und wo 
melden? Wie kann ein Träger ein Schutzkonzept 
entwickeln? Die Arbeitshilfe gibt auch Anregun-
gen, wie Träger und Fachkräfte präventiv agie-
ren können.

Kristin Schwarz Landrat a. D. Karl Röckinger
Verbandsdirektorin Verbandsvorsitzende
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1. Gesetzlicher Auftrag des KVJS- 
Landesjugendamts im Rahmen des  
Kinderschutzes
Vor dem Hintergrund der UN-Kinderrechtskon-
vention von 1989 hat das Bundeskinderschutz-
gesetz zum 01. Januar 2012 die Rechte der Kin-
der, den Schutz der Kinder und die Prävention in 
Kindertageseinrichtungen als Angebot der Kin-
der- und Jugendhilfe ausgebaut und gestärkt. 

Das KVJS-Landesjugendamt ist überörtlicher 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Baden-
Württemberg. Der Auftrag des KVJS-Landesju-
gendamts beinhaltet nach § 85 Abs. 2 Nr. 1 SGB 
VIII die Entwicklung von Empfehlungen zur Er-
füllung der Aufgaben der Jugendhilfe und nach 
§ 85 Abs. 2 Nr. 6 SGB VIII auch die Wahrneh-
mung der Aufgaben zum Schutz von Kindern 
und Jugendlichen in Einrichtungen gemäß  
§§ 45 bis 48 SGB VIII.

Sowohl Träger von Kindertageseinrichtungen, 
als auch Leitungskräfte oder Fach- und Betreu-
ungskräfte ohne Leitungsbefugnis können mit 
Ereignissen oder Entwicklungen, die geeignet 
sind, das Wohl der Kinder in der Einrichtung zu 
beeinträchtigen, konfrontiert sein. Daher ist es 
wichtig, eine Sensibilität für diese Situationen zu 
entwickeln, gemeinsame Verfahrensweisen im 
Umgang damit zu erarbeiten und präventiv tätig 
zu werden.

Der Betrieb einer Kindertageseinrichtung erfor-
dert vom Träger ein hohes Maß an Verantwor-
tung und Fachlichkeit. Das KVJS-Landesjugend-
amt bietet daher Trägern sowohl Beratung und 
Unterstützung bei der Betriebsführung als auch 
bei Bedarf thematisch vielfältige Fortbildungen 
an.

Die vorliegende Broschüre unterstützt die 
Träger von Kindertageseinrichtungen bei 
der Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben nach 
§ 47 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII. Zum einen erhalten 

sie Einblick in Verfahrensweisen und Abläufe im 
Umgang mit meldepflichtigen Ereignissen und 
Entwicklungen durch das KJVS-Landesjugend-
amt. Zum anderen erfahren sie, welche Informa-
tionen bei Meldungen an das KVJS-Landesju-
gendamt notwendig sind. Zur Prävention trägt 
ein Schutzkonzept gegen Gewalt an Kindern in 
Einrichtungen bei. In der Broschüre werden die 
vorbereitenden Schritte und die einzelnen Be-
standteile eines solchen Schutzkonzeptes vorge-
stellt. Die Implementierung des Schutzkonzep-
tes ist als Prozess zu verstehen, der regelmäßig 
(z. B. jährlich) reflektiert werden muss, damit der 
Schutz von Kindern permanent im Bewusstsein 
ist und bei Vorfällen, die das Wohl des Kindes in 
der Einrichtung beeinträchtigen können, schnel-
ler reagiert werden kann. 

Da sich die Angebotsformen in der Kinderta-
gesbetreuung vorwiegend auf die Altersgrup-
pe vom ersten Lebensjahr bis unter 14 Jahre be-
ziehen, wird im Folgenden lediglich der Begriff 
„Kinder“ verwendet. 

Aus Gründen der Vereinfachung wird aus-
schließlich die männliche Form verwendet. Per-
sonen weiblichen wie männlichen Geschlechts 
sind darin gleichermaßen eingeschlossen.

1.1 Begriffserläuterungen

Kinderrechte 
Kinderrechte sind Menschenrechte. Das Über-
einkommen über die Rechte des Kindes gehört 
zu den internationalen Menschenrechtsverträ-
gen der Vereinten Nationen.

Die UN-Kinderrechtskonvention wurde am 20. 
November 1989 von der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen verabschiedet. Sie um-
fasst 54 Artikel.
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Die UN-Kinderrechtskonvention spricht jedem 
Kind das Recht auf Leben, Bildung und Schutz 
vor Gewalt zu – aber auch das Recht, gehört zu 
werden. Die Kinderrechte gelten für jedes Kind 
auf der Welt, unabhängig von Geschlecht oder 
Herkunft (www.unicef.de).

Den Charakter der Konvention prägen vier 
Grundprinzipien:  
1. Achtung der Kindesrechte/Diskriminierungs-
verbot (Art. 2) 
2. Das Kindeswohl hat Vorrang (Art. 3 Abs. 1) 
3. Das Recht auf Leben und persönliche Entwick-
lung (Art. 6) 
4. Berücksichtigung des Kindeswillens (Art. 12)

Aus diesen Grundprinzipien ergeben sich vie-
le Einzelrechte, die in Versorgungs- (Art. 7, 8, 
23-29), Schutz- (Art. 19-22, 30, 32-38) und Be-
teiligungsrechte (Art. 12-17, 31) eingeteilt wer-
den können. Hierzu gehören unter anderem das 
Recht auf Bildung (Art. 28, 29), Betreuung (Art. 
20) und Erziehung (Art. 18).

Grundlegend ist zu beachten, dass die Begrif-
fe „Kindeswohl“ und „Kindeswohlgefährdung“ 
- in Abgrenzung zu den Kinderrechten in der 
UN-Kinderrechtskonvention - gesetzlich nicht 
definiert sind. Beide Begriffe sind sogenannte 
unbestimmte Rechtsbegriffe, die in jedem Ein-
zelfall zu prüfen sind. Im Folgenden werden ei-
nige Anhaltspunkte für eine Orientierung ge-
nannt:

Wohl des Kindes 
„Im Sinne einer Arbeitsdefinition kann ein am 
Wohl des Kindes ausgerichtetes Handeln als  
dasjenige bezeichnet werden, welches die an 
den Grundrechten und Grundbedürfnissen von 
Kindern orientierte, für das Kind jeweils güns-
tigste Handlungsalternative wählt.“ (Maywald, 
2011, S. 9)

Gefährdung 
„Eine Gefährdung ist eine gegenwärtige, in ei-
nem solchen Maße vorhandene Gefahr, dass 
sich bei der weiteren Entwicklung eine erhebli-
che Schädigung mit ziemlicher Sicherheit vor-
aussehen lässt.“ (Maywald, 2011, S. 10)

Kindeswohlgefährdung 
„Eine Kindeswohlgefährdung ist ein das Wohl 
und die Rechte des Kindes (nach Maßgabe 
gesellschaftlich geltender Normen und be-
gründeter professioneller Einschätzung) be-
einträchtigendes Verhalten oder Handeln bezie-
hungsweise Unterlassen einer angemessenen 
Sorge durch Eltern oder andere Personen in der 
Familie oder Institutionen (wie z. B. Kindertages-
stätten), das zu nicht-zufälligen Verletzungen, 
zu körperlichen und seelischen Schädigungen 
und/oder Entwicklungsbeeinträchtigungen ei-
nes Kindes führen kann“ (BAG Landesjugendäm-
ter, 2016, S. 7).

1.2 Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII 

Jeder Träger einer Kindertageseinrichtung be-
darf für deren Betrieb einer Erlaubnis nach 
§ 45 SGB VIII. Die Betriebserlaubnis ist rechtzei-
tig vor der geplanten Inbetriebnahme zu bean-
tragen (vgl. KVJS-Rundschreiben 14/2015). Sie 
wird erteilt, wenn nach Prüfung der erforderli-
chen Unterlagen und ggfs. nach örtlicher Prü-
fung durch das KVJS-Landesjugendamt anzu-
nehmen ist, dass das Wohl der Kinder in der 
Einrichtung gewährleistet ist. Der Träger muss 
hierfür die erforderlichen räumlichen, fachli-
chen, konzeptionellen, wirtschaftlichen und per-
sonellen Voraussetzungen sicherstellen. Dem 
Träger obliegt die Gesamtverantwortung für die 
Kindertageseinrichtung. 

Für eine erlaubnispflichtige Einrichtung kann ge-
mäß § 45 Abs. 5 SGB VIII zusätzlich eine Aufsicht 
nach anderen Rechtsvorschriften bestehen. Da-
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her sind andere Behörden wie zum Beispiel das 
Gesundheitsamt, die Ämter für Lebensmittel-
überwachung und Veterinärwesen, die Bau-
rechtsbehörde, Feuerpolizei und Unfallkasse etc. 
rechtzeitig zu beteiligen. Der Träger bestätigt 
im Antrag auf Erteilung einer Betriebserlaubnis, 
dass er deren Vorgaben einhält. 

Er ist ebenso verantwortlich für die Wahrneh-
mung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII. 
Der Träger einer Einrichtung bestätigt  im An-
trag auf eine Betriebserlaubnis, dass er eine Ver-
einbarung zum Schutzauftrag bei Kindeswohl-
gefährdung gemäß § 81 Abs. 4 SGB VIII mit dem 
örtlichen Jugendamt geschlossen hat. 

Der Träger ist für die Einhaltung der Vorgaben 
bezüglich der Qualifikation und der Eignung 
des Fachpersonals gemäß § 45 Abs. 3 Nr. 2 SGB 
VIII verantwortlich. Er muss nachweisen, dass 
die Vorlage und Prüfung von aufgabenspezifi-
schen Ausbildungsnachweisen sowie von Füh-
rungszeugnissen nach § 30 Abs. 5 und § 30a 
Abs. 1 BZRG sichergestellt sind. Führungszeug-
nisse sind in regelmäßigen Abständen vom Trä-
ger erneut anzufordern und zu prüfen. Es ist si-
cherzustellen, dass keine Personen beschäftigt 
werden, die wegen einer in § 72a SGB VIII ge-
nannten Straftat rechtskräftig verurteilt sind. 

Wer entgegen § 45 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII ohne 
Erlaubnis eine Einrichtung betreibt oder gegen 
die Meldepflichten gemäß § 47 SGB VIII verstößt, 
handelt ordnungswidrig. Diese Ordnungswid-
rigkeit kann nach § 104 SGB VIII mit einer Geld-
buße geahndet werden. 

Betriebserlaubniserteilende Behörde, weitere 
aufsichtsführende Institutionen, Einrichtungsträ-
ger und örtliche Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe tragen gemeinsam die Verantwortung für 
die Gewährleistung des Kindeswohls in erlaub-
nispflichtigen Einrichtungen.

Weitere Informationen zur Betriebserlaubnis 
können der in der Reihe KVJS Jugendhilfe-Ser-
vice erschienenen Broschüre „Voraussetzungen 
zur Erteilung einer Betriebserlaubnis nach § 45 
SGB VIII“ entnommen werden. 

1.3 Rechtsverhältnis

Das KVJS-Landesjugendamt steht durch die Be-
triebserlaubnis und während des Beratungs-
prozesses vor der Erteilung und während der 
Betriebsführung in einem besonderen Rechts-
verhältnis zu den einzelnen Trägern von Kinder-
tageseinrichtungen.

Datenschutzrechtlich ist das KVJS-Landesju-
gendamt grundsätzlich nicht befugt, Personen 
außerhalb dieses Rechtsverhältnisses zum Ein-
richtungsträger, beispielsweise Eltern, Fach- und 
Betreuungskräften aus der entsprechenden Ein-
richtung oder Dritte, über aufsichtsrelevante 
Schritte zu informieren, auch wenn diese zum 
Beispiel eine Gefährdungsmeldung getätigt ha-
ben. Bei der örtlichen Prüfung gemäß § 46 SGB 
VIII wird der örtlich zuständige öffentliche Träger 
der Jugendhilfe (Jugendamt) sowie gegebenen-
falls auch der zentrale Träger der freien Jugend-
hilfe, wenn diesem der Träger der Einrichtung 
angehört, vom KVJS-Landesjugendamt beteiligt 
(s. 4.3).

1.4 Fachliche Beratung und Begleitung 
zum Schutz von Kindern und Jugendli-
chen (§ 8b Abs. 2 SGB VIII)

Mit Einführung des Bundeskinderschutzgeset-
zes zum 01. Januar 2012 haben Träger von Kin-
dertageseinrichtungen nach § 8b SGB VIII ge-
genüber dem KVJS-Landesjugendamt Anspruch 
auf Beratung bei der Entwicklung und Anwen-
dung fachlicher Handlungsleitlinien zur Siche-
rung des Kindeswohls und zum Schutz vor Ge-
walt, zu Verfahren der Beteiligung von Kindern 
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an strukturellen Entscheidungen in der Einrich-
tung sowie zu Beschwerdeverfahren in persönli-
chen Angelegenheiten. 

Die Vorschrift des § 8b Abs. 2 SGB VIII ist als Kon-
kretisierung und Erweiterung des bestehenden 
Beratungsauftrags des KVJS-Landesjugendamts 
bei der Planung und Betriebsführung nach § 85 
Abs. 2 Nr. 7 SGB VIIII zu verstehen (vgl. BAG Lan-
desjugendämter, 2016, S. 3).

In der Praxis treten häufig große Unsicherhei-
ten oder auch Loyalitätskonflikte auf, wenn Mit-
arbeiter von Kindertageseinrichtungen damit 
konfrontiert werden, dass das Verhalten von Kol-

legen eine Gefährdung der zu betreuenden Kin-
der verursacht. Unsicherheit besteht oft darüber, 
wie in solch einem Fall zu handeln ist. Ein Kin-
derschutzkonzept (vgl. Kap. 5) kann aufzeigen, 
wie hier professionell gehandelt werden sollte.

Träger von Kindertageseinrichtungen können 
sich für die Beratung an das KVJS-Landesjugend-
amt wenden unter www.kvjs.de.

Das KVJS-Landesjugendamt bietet spezielle 
Fortbildungen zum Kinderschutz und zur Ent-
wicklung von Schutzkonzepten in Kindertages-
einrichtungen an.
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2. Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
(§ 8a SGB VIII)
Träger von Kindertageseinrichtungen haben 
ausdrücklich einen gesetzlichen Schutzauftrag 
bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII. 
Die Jugendämter schließen daher eine Verein-
barung nach § 8a Abs. 4 SGB VIII mit dem Träger 
der Einrichtung. Diese Vereinbarung konkreti-
siert das Vorgehen bei Anhaltspunkten für eine 
Kindeswohlgefährdung. 

Das örtlich zuständige Jugendamt schließt mit 
den Trägern in der Regel bereits vor der Inbe-
triebnahme der Kindertageseinrichtung eine 
entsprechende Vereinbarung zum Schutzauf-
trag. 

In der Vereinbarung ist sicherzustellen, dass die 
Betreuungs- und Fachkräfte bei Bekanntwerden 
gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung 
eines von ihnen betreuten Kindes eine Gefähr-
dungseinschätzung vornehmen. Es ist sicherzu-
stellen, dass eine insoweit erfahrene Fachkraft 
hinzugezogen wird.

Wichtig ist, dass die Fachkräfte zur Bewertung 
und Einschätzung von Auffälligkeiten von Kin-

dern in Kindertageseinrichtungen Instrumen-
te zur Verfügung haben, die ihnen Sicherheit 
bei der Überprüfung einer Gefährdungsvermu-
tung geben. Das KVJS-Landesjugendamt stellt 
hierzu die KiWo-Skala KiTa und die KiWo-Skala 
Schulkind zur Verfügung (s. www.kvjs.de). Hilf-
reich sind auch Ablaufpläne mit konkreten An-
sprechpartnern (Beratungsstellen, insoweit 
erfahrene Fachkräfte etc.), auf die bei Bekannt-
werden gewichtiger Anhaltspunkte für die Ge-
fährdung eines Kindes zurückgegriffen werden 
kann. So kann bei einem konkreten Vorfall un-
verzüglich reagiert werden. Auch eine fallunab-
hängige Kontaktaufnahme mit diesen Stellen 
und Kooperationsabsprachen sind sinnvoll, um 
Zugangsschwellen zu senken und sicherer agie-
ren zu können.

Darüber hinaus sollten vom Träger Fortbildun-
gen und einrichtungsinterne Veranstaltungen 
zum Thema Kindeswohlgefährdung und Kinder-
schutz verpflichtend angeboten werden. 
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3. Inhalt der Meldepflichten des Trägers  
gemäß § 47 SGB VIII
Der Träger einer erlaubnispflichtigen Kinder-
tageseinrichtung hat gemäß § 47 SGB VIII ver-
schiedene Meldepflichten gegenüber dem 
KVJS-Landesjugendamt. Er muss unverzüglich 
die Betriebsaufnahme unter Angaben von Name 
und Anschrift des Trägers, Art und Standort der 
Einrichtung, die Zahl der verfügbaren Plätze, die 
Namen und die berufliche Ausbildung des Lei-
ters und der Betreuungskräfte, sowie die bevor-
stehende Schließung der Einrichtung melden. 
Änderungen dieser Angaben (u. a. zum Perso-
nal) sowie der Konzeption sind dem KVJS-Lan-
desjugendamt ebenfalls unverzüglich zu mel-
den. Die unverzüglichen Personalmeldungen 
(UVP) können Träger seit dem 01. Oktober 2016 
im Rahmen des EDV-Programms „Kita-Data-
Webhouse“ (KDW) elektronisch eintragen. Die 
Zahl der belegten Plätze ist jährlich einmal zu 
melden.

In direktem Bezug zur Sicherung des Kindes-
wohls hat der Träger gemäß § 47 Satz 1 Nr. 2 
SGB VIII dem KVJS-Landesjugendamt ausdrück-
lich Ereignisse und Entwicklungen anzuzeigen, 
die geeignet sind, das Wohl der Kinder zu be-
einträchtigen. Dadurch soll das KVJS-Landesju-
gendamt von möglichen negativen Entwicklun-
gen frühzeitig Kenntnis erhalten, um rechtzeitig 
beraten oder intervenieren zu können. Dabei 
sind bereits Entwicklungen anzeigepflichtig, die 
nicht sofort Folgen haben, aber zu einer Beein-
trächtigung führen können (vgl. BAG Landesju-
gendämter, 2013, S. 9 ff.). Ziel dieser Meldepflicht 
ist es, dem KVJS-Landesjugendamt die Prüfung 
zu ermöglichen, ob und in welchem Umfang 
eine Beeinträchtigung des Kindeswohls vorliegt.

Im Jahr 2014 hat der KVJS-Landesjugendhilfe-
ausschuss das KVJS-Landesjugendamt beauf-
tragt, jährlich über die erfassten gemeldeten Er-
eignisse und Entwicklungen zu berichten.

Im Folgenden findet sich eine Aufzählung von 
Beispielen für Ereignisse und/oder Entwicklun-
gen, die geeignet sind oder sein können, das 
Wohl der Kinder zu beeinträchtigen und die die-
ser Meldepflicht des Einrichtungsträgers nach 
§ 47 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII unterliegen. Die Auf-
zählung ist nicht abschließend und lehnt sich an 
die Empfehlungen der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Landesjugendämter an (vgl. BAG Lan-
desjugendämter, 2013, S. 9).

3.1 Was sind meldepflichtige Ereignisse?

Meldepflichtige Ereignisse sind nicht alltägliche, 
akute Ereignisse in einer Einrichtung, die sich in 
erheblichem Maße auf das Wohl von Kindern 
auswirken beziehungsweise. auswirken könnten 
(vgl. BAG Landesjugendämter, 2013, S. 9). Der 
Gesetzgeber stellt damit sicher, dass möglichst 
frühzeitig Gefährdungssituationen oder nega-
tiven Entwicklungen entgegengewirkt werden 
kann. 

Gefährdung/Beeinträchtigung des Kindes-
wohls ausgehend von Mitarbeitern der Ein-
richtung
• sexuelle Gewalt, sexuelle Übergriffe, sexuell 

grenzverletzendes Verhalten gegenüber Kin-
dern

• körperliche Verletzung, Angriffe auf Kinder  
(z. B. Schlagen, Treten)

• seelische Verletzungen oder verbale Angriffe 
auf Kinder (z. B. Mobbing, Demütigung, Dro-
hungen)

• fragwürdige Zurechnungsfähigkeit (z. B. 
aufgrund von Substanzmittelmissbrauch, 
Rauschmittelabhängigkeit, persönliche Insta-
bilität) 

• Verletzung der Aufsichtspflicht
• Begünstigung von Übergriffen/Gewalttätig-

keiten 
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• verursachte oder begünstigte Unfälle
• Zugehörigkeit des Mitarbeiters zu einer Sekte, 

extremistischen Vereinigung oder Ähnliches
• Vorliegen von Eintragungen im erweiterten 

Führungszeugnis
• andere Straftaten, Strafverfolgung: 

Meldepflichtig sind Straftaten oder der be-
gründete Verdacht auf Straftaten von in der 
Einrichtung beschäftigten und tätigen Perso-
nen sowie bekannt gewordene Ermittlungs-
verfahren, die in Zusammenhang mit ihrer 
Tätigkeit stehen oder die Hinweise auf eine 
eventuell fehlende persönliche Eignung ge-
ben. 

Gefährdung/Beeinträchtigung des Kindes-
wohls ausgehend von Kindern
• sexuelle Gewalt, sexuelle Übergriffe, sexuell 

grenzverletzendes Verhalten gegenüber Kin-
dern

• körperliche Verletzung, Angriffe auf andere 
Kinder (z. B. Schlagen, Treten)

• seelische Verletzungen oder verbale Angrif-
fe auf andere Kinder (z. B. Mobbing, Demüti-
gung, Drohungen)

• gravierende selbstgefährdende Handlungen 
(z. B. Selbstverletzung)

• unerlaubtes Verlassen der Einrichtung (als ver-
gleichsweise ungewöhnliches, aufsehenerre-
gendes Ereignis)

• körperliche Verletzungen, Angriffe auf Mitar-
beiter

Gefährdung/Beeinträchtigung des Kindes-
wohls ausgehend von externen Personen
• sexuelle Gewalt, sexuelle Übergriffe, sexuell 

grenzverletzendes Verhalten gegenüber Kin-
dern

• körperliche Verletzung, Angriffe auf Kinder 
(z. B. Schlagen, Treten)

• seelische Verletzungen oder verbale Angriffe 
auf Kinder (z. B. Mobbing, Demütigung, Dro-
hungen)

• verursachte oder begünstigte Unfälle

Gefährdung/Beeinträchtigung des Kindes-
wohls aufgrund fehlender oder zeitweise 
nicht erfüllter Voraussetzungen für den Be-
trieb einer erlaubnispflichtigen Einrichtung 
nach § 45 SGB VIII
• Betrieb einer Einrichtung trotz erheblicher 

Mängel an Gebäude/Inventar
• Betrieb einer Einrichtung trotz zu geringer 

Personalkapazitäten 
• Betrieb einer Einrichtung trotz Mängelfest-

stellung anderer Aufsichtsbehörden, unerfüll-
ter Auflagen anderer Aufsichtsbehörden

• wirtschaftliche Voraussetzungen werden ak-
tuell/künftig nicht erfüllt

Gefährdung/Beeinträchtigung des Kindes-
wohls aufgrund von katastrophenähnlichen 
Ereignissen 
Hierunter fallen alle Schadensfälle, die in einem 
ungewöhnlichen Ausmaß Schäden am Leben 
oder an der Gesundheit von Menschen oder an 
Sachwerten verursachen oder zur Folge haben:
• Feuer (z. B. durch Brand oder Explosion) 
• Überschwemmung (z. B. durch Wasserrohr-

bruch oder Hochwasser) 
• Sturmschäden 
• Krankheiten mit hohem Infektionsrisiko

3.2 Was sind meldepflichtige Entwick- 
lungen? 

Seit 01. Januar 2012 sind bereits Entwicklun-
gen anzeigepflichtig, die nicht sofort Folgen 
haben, aber zu einer Beeinträchtigung führen 
können und beispielsweise im Zusammenhang 
mit strukturellen und personellen Rahmenbe-
dingungen in der Einrichtung stehen. Dies um-
fasst auch Entwicklungen, die über einen gewis-
sen Zeitraum anhalten und sich in erheblichem 
Maße auf das Wohl von Kindern auswirken be-
ziehungsweise. auswirken könnten und/oder zu 
den oben genannten Ereignissen führen kön-
nen. Beispiele hierfür sind:
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• anhaltende personelle Unterbesetzung
• gravierende oder sich wiederholende Be-

schwerden über die Einrichtung
• wiederholte Mobbingvorfälle und Mobbing-

vorwürfe 
• Anzeichen dafür, dass die wirtschaftlichen 

Voraussetzungen für den Betrieb der Einrich-
tung nicht mehr erfüllt werden

In diesen Situationen ist eine gemeinsame Re-
flexion von Einrichtungsträger und dem KVJS-
Landesjugendamt zu den bestehenden kon-
zeptionellen, strukturellen, wirtschaftlichen und 
räumlichen, sowie personellen Rahmenbedin-
gungen (vgl. BAG Landesjugendämter, 2013, S. 9 
ff.) erforderlich.

3.3 Wann muss gemeldet werden?

Jede Meldung (mit Ausnahme der Zahl der be-
legten Plätze) hat unverzüglich zu erfolgen. Un-
verzüglich bedeutet nach der Legaldefinition in 
§ 121 BGB „ohne schuldhaftes Zögern“ und „in-
nerhalb einer nach den Umständen des Einzel-
falls zu bemessenden Prüfungs- und Überle-
gungsfrist“. 

Wichtig ist, dass der Träger schnellstmöglich 
eine interne Prüfung unter Hinzuziehung der 
Einrichtungsleitung und ggfs. den Fach- und Be-
treuungskräften vornimmt. Hierbei kann jeder-
zeit auch die Beratung des KVJS-Landesjugend-
amts in Anspruch genommen werden.

3.4 Wie muss gemeldet werden und wer 
ist zur Meldung verpflichtet?

Die Meldepflicht obliegt gemäß § 47 SGB VIII  
explizit dem Träger der Kindertageseinrichtung. 

Jedoch können auch Beschäftigte, Eltern oder 
Dritte melden. Die Meldung kann per Telefon,  
E-Mail, Fax oder Brief an das KVJS-Landesju-
gendamt erfolgen. Sie kann auf denselben We-
gen auch anonym abgegeben werden.

Bei der Meldung an das KVJS-Landesjugend-
amt sollen insbesondere Angaben zum Sach-
verhalt beziehungsweise Vorfall, zum Zeitpunkt 
des Vorfalls sowie über bereits eingeleitete Maß-
nahmen und das weitere geplante Vorgehen 
gemacht werden. Die Inhalte einer Meldung 
können dem Meldeformular im Anhang dieser 
Broschüre entnommen werden.

Das KVJS-Landesjugendamt hat als zuständige 
Aufsichtsbehörde auch die Aufgabe, bei Mittei-
lungen in Strafsachen tätig zu werden. Geregelt 
ist dies in der Verwaltungsvorschrift des Bun-
des, Abschnitt 27 MiStra Nr. 27 Strafsachen ge-
gen sonstige Angehörige von Lehrberufen und 
erzieherischen Berufen. In der Regel geht dem 
KVJS-Landesjugendamt die Meldung einer Straf-
tat über die Staatsanwaltschaft zu. In dieser 
Meldung ist der Täter und die jeweilige Straftat 
benannt. Bei Beschäftigten in Kindertagesein-
richtungen werden diese Angaben dem Träger 
übermittelt und es werden Maßnahmen verein-
bart, wie eine (potentielle) Gefährdung der be-
treuten Kinder durch den Straftäter verhindert 
werden kann. Der Träger wird auf seine Pflichten 
zur Sicherung des Wohls der Kinder hingewie-
sen. Gegebenenfalls spricht das KVJS-Landesju-
gendamt eine Tätigkeitsuntersagung nach § 48 
SGB VIII aus.

Die Kontaktdaten zu den zuständigen Ansprech-
partnern beim KVJS-Landesjugendamt sind un-
ter www.kvjs.de zu erhalten.

https://www.kvjs.de/jugend/tagesbetreuung-von-kindern/ihr-kontakt-zu-uns/
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4. Verwaltungsrechtliches Vorgehen des  
KVJS-Landesjugendamts
4.1 Instrumente zum Schutz von Kindern 
in Einrichtungen

Stellt das KVJS-Landesjugendamt Mängel fest, 
wird der Träger der Einrichtung über Möglichkei-
ten zur Beseitigung der Mängel gemäß § 45 Abs. 
6 SGB VIII beraten.

Nach den Erfordernissen des Einzelfalles soll das 
KVJS-Landesjugendamt an Ort und Stelle prü-
fen, ob die Voraussetzungen für die Erteilung 
der Erlaubnis weiterbestehen. Der Träger der 
Einrichtung soll bei der örtlichen Prüfung ge-
mäß § 46 Abs. 1 SGB VIII mitwirken (s. Kap. 4.3). 

Das KVJS-Landesjugendamt ist gemäß § 46 Abs. 
2 SGB VIII berechtigt, „die für die Einrichtung be-
nutzten Grundstücke und Räume, soweit die-
se nicht einem Hausrecht der Bewohner unter-
liegen, während der Tageszeit zu betreten, dort 
Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen, 
sich mit den Kindern […] in Verbindung zu set-
zen und die Beschäftigten zu befragen. Zur Ab-
wehr von Gefahren für das Wohl der Kinder […]. 
Der Träger der Einrichtung hat die Maßnahmen 
nach den Sätzen 1 und 2 zu dulden“.

Das KVJS-Landesjugendamt hat die Möglichkeit, 
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass der Leiter der Einrichtung, ein Beschäftig-
ter oder sonstiger Mitarbeiter die für seine Tä-
tigkeit erforderliche Eignung nicht besitzt, eine 
Tätigkeitsuntersagung gemäß § 48 SGB VIII aus-
zusprechen. Die Tätigkeitsuntersagung rich-
tet sich an den Träger der Einrichtung, nicht an 
den Beschäftigten selbst. Dem Träger wird da-
mit verboten, den Leiter oder einen anderen Be-
schäftigten ganz oder für bestimmte Tätigkeiten 
in der Einrichtung einzusetzen. Werden in einer 
Einrichtung Personen tätig, die für die Tätigkeit 

nicht die erforderliche Eignung besitzen, entfällt 
eine wesentliche Voraussetzung der Betriebser-
laubnis. 

Auch beim Einsatz der Instrumente zum 
Schutz der Kinder gilt der Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit. Wenn zur Sicherung des 
Wohls der Kinder nachträgliche Auflagen ge-
mäß § 45 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit 
§ 45 Abs. 6 Satz  3 SGB VIII ausreichend sind, um 
das Wohl der Kinder in der Einrichtung zu si-
chern wird beispielsweise eine Tätigkeitsunter-
sagung oder die Rücknahme/der Widerruf der 
Betriebserlaubnis gemäß § 45 Abs. 7 SGB VIII 
nicht erfolgen. 

4.2 Wie geht das KVJS-Landesjugendamt 
bei Meldungen vor?

Kommt es in Einrichtungen zu Ereignissen oder 
Entwicklungen nach § 47 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII, 
die geeignet sind, das Wohl der Kinder in der 
Einrichtung zu beeinträchtigen, ist das KVJS-Lan-
desjugendamt zur Prüfung verpflichtet. Es wird 
deshalb bei allen Meldungen tätig. Meldungen 
werden beim KVJS-Landesjugendamt im Zusam-
menwirken mehrerer Fachkräfte bearbeitet. Das 
KVJS-Landesjugendamt prüft den Sachverhalt 
und nimmt umgehend mit dem Träger Kontakt 
auf. Er wird über den Eingang der Meldung und 
ggfs. weitere Schritte informiert und zur schrift-
lichen Stellungnahme aufgefordert. Damit be-
ginnt der Prozess der Klärung des Sachverhal-
tes nach dem Untersuchungsgrundsatz gemäß 
§ 20 SGB X. Im Einzelfall kann eine örtliche Prü-
fung angezeigt sein und durchgeführt werden. 
Im Vordergrund steht die Beratung des Trägers 
über die Beseitigung der im Rahmen der Mel-
dung genannten Mängel, um das Wohl der Kin-
der in der Einrichtung sicherzustellen. Wenn der 

https://nomos.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SGB_VIII&p=45&x=6
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Träger der Einrichtung nicht bereit oder in der 
Lage ist, innerhalb einer angemessenen Frist die 
Mängel zu beseitigen, leitet das KVJS-Landesju-
gendamt geeignete Maßnahmen beziehungs-
weise verwaltungsrechtliche Schritte ein. Dem 
Träger der Einrichtung können beispielsweise 
Auflagen erteilt werden, die zur Beseitigung ei-
ner eingetretenen oder Abwendung einer dro-
henden Beeinträchtigung oder Gefährdung des 
Wohls der Kinder erforderlich sind. Das KVJS-
Landesjugendamt handelt in diesem Fall auf-
sichtsrechtlich als Eingriffsverwaltung gemäß 
§ 45 Abs. 6 und Abs. 7 SGB VIII. Es orientiert sich 
hierbei an den Handlungsleitlinien der BAG der 
Landesjugendämter „Das Eingreifen der Be-
triebserlaubnisbehörden bei Gefährdung des 
Kindeswohls in Tageseinrichtungen für Kinder“ 
(BAG Landesjugendämter, 2018).

Nach der Beseitigung der Mängel durch den Trä-
ger schließt das KVJS-Landesjugendamt die Mel-
dung ab. Der Träger erhält hiervon eine schriftli-
che Mitteilung.

4.3 Örtliche Prüfung 

Das KVJS-Landesjugendamt ist nach § 85 
Abs. 2 Nr. 6 SGB VIII in Verbindung mit den 
§§ 45 ff. SGB VIII legitimiert und beauftragt, an-
lassbezogen Prüfungen und falls begründet 
und erforderlich, geeignete Maßnahmen zur 
Sicherstellung des Wohls von Kindern in Tages-
einrichtungen, vorzunehmen. 

Das KVJS-Landesjugendamt hat nach den Erfor-
dernissen des Einzelfalls die Befugnis, die Ein-
richtung an Ort und Stelle zu überprüfen. Die 
örtliche Prüfung ist in § 46 SGB VIII geregelt. Der 
Träger der Einrichtung soll bei der örtlichen Prü-
fung mitwirken. Findet eine örtliche Prüfung 
statt, so soll das örtlich zuständige Jugendamt 
an der Überprüfung beteiligt werden. Wenn sich 
ein Träger für seine Einrichtung einem zentra-
len Träger der freien Jugendhilfe (zum Beispiel 

einem Landesverband) angeschlossen hat, soll 
dieser ebenfalls an der Überprüfung beteiligt 
werden. 

In diesem Rahmen kann es neben der Befra-
gung des Trägers auch zur Befragung der Ein-
richtungsleitung, der pädagogischen Fach- und 
Betreuungskräfte, von Beschäftigten und/oder 
der Eltern der betroffenen Kinder sowie des El-
ternbeirats kommen. In der Regel erfolgt die ört-
liche Prüfung nach vorheriger Anmeldung.

4.4 Verhältnismäßigkeit 

Werden bei der örtlichen Prüfung oder aufgrund 
anderer Umstände in der Einrichtung Mängel 
festgestellt, so gebietet der Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz abzuwägen, welche Maßnah-
me geeignet, erforderlich und angemessen ist. 
Die Beratung oder der Eingriff richten sich somit 
nach den Erfordernissen des Einzelfalls.

Prinzipiell gibt es hierzu eine abgestufte Vorge-
hensweise. Zunächst wird der Träger der Ein-
richtung nach einer Mängelfeststellung über die 
Möglichkeiten zur Beseitigung der Mängel bera-
ten. Pädagogische Maßnahmen, die sowohl von 
Seiten des Trägers erfolgen als auch durch das 
KVJS-Landesjugendamt empfohlen oder aufer-
legt werden können, sind beispielsweise eine 
Teamsupervision, eine Praxisbegleitung mit ex-
ternen Referenten/Beratern zur Aktualisierung 
der Konzeption der Einrichtung oder auch Maß-
nahmen wie die Versetzung einer Fach- oder Be-
treuungskraft oder die Fortbildung der Einrich-
tungsleitung.

Ist der Träger der Einrichtung nicht bereit oder 
nicht in der Lage, die Mängel zu beseitigen, 
können ihm gemäß § 45 Abs. 4 Satz  2 in Ver-
bindung mit Abs. 6 Satz  3 SGB VIII nachträgli-
che Auflagen (z. B. notwendige Umbauten in der 
Einrichtung, Erstellung eines Kinderschutzkon-
zeptes o. ä.) erteilt werden, die zur Beseitigung 

https://nomos.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SGB_VIII&p=45&x=4
https://nomos.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SGB_VIII&p=45&x=6
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einer eingetretenen oder zur Abwendung einer 
drohenden Beeinträchtigung oder Gefährdung 
des Wohls der Kinder erforderlich sind. 

Ist der Träger der Einrichtung nicht bereit oder 
nicht in der Lage, innerhalb einer angemesse-
nen Frist die Gefährdung zu beseitigen, muss 
die zuständige Behörde einschreiten. Auf ein 
Verschulden des Trägers kommt es nicht an, son-
dern auf die objektive Gefährdung des Kindes-
wohls (vgl. Münder, 2013, Rn. 52).

4.5 Trägerverantwortung und Mitwir-
kungspflichten des Trägers

Träger von Kindertageseinrichtungen müssen 
die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen 
für das Kindeswohl in der Einrichtung, die Um-
setzung des bundesgesetzlichen Förderungs-
auftrages nach §§ 22, 22a SGB VIII sowie die Ziel-
setzungen des Orientierungsplans für Bildung 
und Erziehung in Baden-Württemberg gemäß 

§ 2a KiTaG  gewährleisten. Daraus resultieren die 
Mitwirkungspflichten des Trägers bei der Auf-
arbeitung von Ereignissen oder Entwicklungen, 
die geeignet sind, das Wohl der Kinder und die 
Kinderrechte auf Bildung, Betreuung und Erzie-
hung (vgl. 1.1) zu beeinträchtigen.

Der Träger ist vollumfänglich gegenüber den 
Aufsichtsbehörden verantwortlich. Diese spe-
zifische Verantwortung kann nicht auf die Lei-
tung oder sonstige Dritte übertragen werden. Er 
muss tatsächlich und rechtlich in der Lage sein, 
die notwendigen Voraussetzungen für die ge-
lingende, kindeswohlentsprechende Betreuung 
der Kinder in der Einrichtung zu schaffen (vgl. 
BAG Landesjugendämter, 2016, S. 10).

Durch eine gute und gelingende Zusammenar-
beit zwischen dem KVJS-Landesjugendamt und 
dem Träger der Einrichtung können die Män-
gel erfahrungsgemäß schnell beseitigt und das 
Wohl der Kinder sichergestellt werden. 
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5. Schutzkonzepte gegen Gewalt an Kindern 
in Kindertageseinrichtungen 
Die „Handlungsleitlinien für Kinderschutzkon-
zepte zur Prävention und Intervention in Kin-
dertageseinrichtungen“ der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Landesjugendämter (BAG 
Landesjugendämter, 2016) unterstreichen die 
Notwendigkeit von qualifizierten Kinderschutz-
konzepten.

Schutzkonzepte sollen sicherstellen, dass Kin-
der vor Übergriffen und Gewalt in den Kinder-
tageseinrichtungen geschützt sind und ihnen 
Möglichkeiten zur Beschwerde und Partizipation 
gegeben werden. Sie sollen Kinder in Kinderta-
geseinrichtungen vor allen Formen der Gewalt, 
sowohl durch das Personal, als auch durch ande-
re Kinder oder Dritte, schützen. 

5.1 Vorbereitung zur Erarbeitung eines 
Schutzkonzeptes

Die Erarbeitung eines Schutzkonzeptes setzt vo-
raus, dass es bei dem Träger und in der Einrich-
tung eine Sensibilisierung für präventive Ange-
bote zum Thema Kinderschutz gibt. Es bedarf 
einer konstruktiv-kritischen und offenen Ein-
richtungskultur, auf deren Grundlage der All-
tag und die Arbeit in der Einrichtung analysiert 
werden und die Bereitschaft zu Veränderungen, 
Vereinbarungen und Absprachen weiter entwi-
ckelt werden können. Der Präventionsgedanke 
steht bei der Erarbeitung eines Schutzkonzeptes 
im Vordergrund. Besonders wichtig ist es, dass 
die Fach- und Betreuungskräfte, die das Schutz-
konzept erarbeiten, auch durch externe Koope-
rationspartner, wie beispielsweise Fachbera-
tungsstellen, unterstützt werden. Von Beginn an 
sollten die Eltern und die betreuten Kinder über 
den Prozess der Erarbeitung des Schutzkonzep-
tes informiert und auch mit einbezogen werden. 

Es wird grundsätzlich vorausgesetzt, dass der 
Träger die Rahmenbedingungen zur Umsetzung 
vorhält, die Fach- und Betreuungskräfte sich 
zum Thema Kinderschutz fortgebildet haben 
und weiterhin regelmäßig fortbilden.

Am Anfang der Erarbeitung eines Schutzkon-
zeptes steht die Risiko- und Potenzialanaly-
se. In jeder Einrichtung ist bereits aufgrund ge-
setzlicher Vorgaben, beispielsweise der §§ 22a, 
45 SGB VIII, eine Vielzahl an Grundlagen vorhan-
den (Beschwerdemanagement, Partizipation der 
Kinder, Qualitätsentwicklung/-sicherung, päd-
agogische Konzeption der Einrichtung etc.). Bei 
der Risikoanalyse sollten die „sensiblen“ bezie-
hungsweise „verletzlichen“ Stellen der Einrich-
tung eruiert werden. Zwei Risiken stehen hierbei 
im Mittelpunkt: 

1. Risiko, dass die Einrichtung zum Tatort wird 
2. Risiko, dass die betroffenen Kinder keine Hil-
fe finden.

Erst wenn diese Risiken genauer betrachtet wer-
den, kann identifiziert werden, welche Verände-
rungen notwendig sind, um die Kinder hiervor 
zu schützen. 

Leitfragen hierfür sind beispielsweise:
• Wie wird das Personal ausgewählt? Auf wel-

che Aspekte wird hierbei ein Augenmerk ge-
legt?

• Wo ergeben sich in der Einrichtung räumliche 
„Gelegenheiten“, welche Gewalt gegen Kin-
der ermöglichen?

• Welche altersadäquaten Beschwerdewege 
gibt es für Kinder in der Einrichtung? 

• Wie wird die Qualität in der Einrichtung si-
chergestellt und weiterentwickelt?
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• Wie werden Entscheidungen in der Einrich-
tung getroffen? Welche Abläufe gibt es?

• Wie werden transparente Beschwerdewege 
für alle Beteiligten hergestellt? 

5.2 Bestandteile von Schutzkonzepten

Im Folgenden sind mögliche Bestandteile eines 
Schutzkonzeptes aufgeführt und mit Impulsfra-
gen versehen, um die Auseinandersetzung mit 
Fragen des Kinderschutzes anzuregen. 

Leitbild
• Ist jedem das Leitbild des Trägers/der Einrich-

tung bekannt? Welchen Einfluss hat dieses auf 
die tägliche Arbeit in der Einrichtung?

• Gibt es Inhalte oder Ziele zum Schutz der Kin-
der im Leitbild?

Personalverantwortung
• Wird Kinderschutz offensiv im Vorstellungsge-

spräch thematisiert? 
• Wie kommt es zu einer Einschätzung darüber, 

ob die Haltung der sich bewerbenden Fach-
kraft zu der Einrichtung passt?

• Wie wird die Perspektive der neuen Mitarbei-
ter zur Weiterentwicklung genutzt?

Verhaltenskodex
• Wie wird ein regelmäßiger Austausch zum 

Thema Grenzsetzungen, Privatsphäre, Körper-
kontakt geführt?

• Wie geht das Personal mit herausforderndem 
Verhalten um?

• Wie definiert das Team in verschiedenen  
Situationen eine Grenzverletzung? Ab wann 
liegt ein Übergriff vor? 

Fortbildungen
• Gibt es die Möglichkeit, Fortbildungen zum 

Thema Kinderschutz zu besuchen?
• Welche Maßnahmen gibt es, um das Wissen 

über Schutzkonzepte an neue Mitarbeitende 
weiter zu geben?

• Welchen Stellenwert haben Fortbildungen in 
der Einrichtung? Wie häufig werden von wem 
welche Fortbildungen mit welchem Inhalt be-
sucht?

Partizipation
• Welche Formen der Partizipation gibt es in 

der Einrichtung? 
• Wie kann gewährleistet werden, dass Kinder 

regelmäßig über ihre Rechte informiert wer-
den?

• An wen können sich Kinder/Mitarbeiter/El-
tern/Träger wenden, wenn sie Wünsche, Kritik 
oder einen Verdacht auf grenzverletzendes 
Verhalten haben?

Pädagogische Prävention und  sexualpäda-
gogisches Konzept
• Welche Vorstellungen und Konzepte zur Se-

xualerziehung gibt es in der Einrichtung?
• Wie wird mit ungewöhnlichem Nähe- und Di-

stanzverhalten von Kindern umgegangen?
• Wie wird auf verschiedene Haltungen und 

Einstellungen gegenüber dem Thema kindli-
che Sexualität reagiert? 

Beschwerdewege und Ansprechpersonen
• Welche Beschwerdemöglichkeiten gibt es für 

Kinder/Mitarbeiter/Eltern in der Einrichtung?
• Wie werden Kinder in der Einrichtung ermu-

tigt, Beschwerden zu äußern (z. B. U3)?
• Wie werden die möglichen Beschwerdewege 

in der Einrichtung transparent dargestellt?

Notfallplan
• Gibt es in der Einrichtung ein Ablaufschema 

bei Verdachtsmomenten? Welche Personen 
koordinieren diesen Ablauf?

• Welche Verfahren sind bei der Aufklärung, 
Aufarbeitung und gegebenenfalls Rehabilita-
tion vorgesehen?

• Wer spricht wann mit wem worüber?
• Wie wird der Wissenstransfer in Bezug auf  

dieses Thema umgesetzt? 
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Kooperation
• Wie und wann werden externe Fachkräfte im 

Fall eines Verdachtsmomentes einbezogen?
• Wann und durch wen ist die Strafverfolgungs-

behörde einzuschalten?
• Zu welchem Zeitpunkt wird durch den Träger 

dem Landesjugendamt das Ereignis oder die 
Entwicklung gemeldet?

Die aufgeführten Punkte sind nicht als starre 
Reihenfolge gedacht, sondern dienen als Orien-
tierungsrahmen. 

Bei der Gestaltung der trägereigenen Schutz-
konzepte sind die spezifischen Arbeitsfelder, 
Aufgaben, Altersstruktur der Kinder sowie trä-
gereigene Strukturen und Bedingungen zu be-
rücksichtigen.

Für die Erarbeitung eines Schutzkonzeptes wird 
auf die Angebote der KVJS-Fortbildung zum Kin-
derschutz unter www.kvjs.de und die Informati-
onen in der Literaturliste verwiesen.

http://www.kvjs.de
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Anhang 
Meldeformular für Träger:

Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg 
Referat 42 – Tagesbetreuung für Kinder, Betriebserlaubnis, Beratung und Aufsicht 
Lindenspürstraße 39 
70176 Stuttgart
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Anhang
Meldeformular für Träger 

Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg 
Referat 42 – Tagesbetreuung für Kinder, Betriebserlaubnis, Beratung und Aufsicht 
Lindenspürstr. 39 
70176 Stuttgart 

Meldung gem. § 47 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII 

Name und Anschrift des Trägers mit Angaben zur Ansprechperson: 

Name und Anschrift der Kindertageseinrichtung: 

Schilderung des Ereignisses/der Entwicklungen (Kurzfassung): 

Zeitpunkt des Ereignisses/der Entwicklungen mit Angabe der betreffenden Gruppe/n:  

Belegung zum Zeitpunkt des Vorfalls (Anzahl der Kinder, Altersstruktur der Kinder):   

Anwesende Personen zum Zeitpunkt des Ereignisses mit Angabe der Funktion: 

Welche Sofortmaßnahmen wurden eingeleitet und wer wurde informiert? 

Welche weiteren Maßnahmen sind geplant? Fachliche Einschätzung zum Sachverhalt: 

Ausführliche Stellungnahme wird dem KVJS-Landesjugendamt übersandt bis _____(Datum) 

Unterschrift des Trägers/Datum
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Gesetzliche Grundlagen
Auszug aus dem Sozialgesetzbuch Acht (SGB 
VIII) §§ 1, 8a, 8b, 22, 22a, 45, 46, 47, 48, 72a, 
85, 87a, 104

§ 1 Recht auf Erziehung, 
Elternverantwortung, Jugendhilfe 
(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf För-
derung seiner Entwicklung und auf Erziehung 
zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit. 
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das na-
türliche Recht der Eltern und die zuvörderst ih-
nen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung 
wacht die staatliche Gemeinschaft. 
(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des 
Rechts nach Absatz 1 insbesondere  
1. junge Menschen in ihrer individuellen und so-
zialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, 
Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubau-
en, 
2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei 
der Erziehung beraten und unterstützen, 
3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr 
Wohl schützen, 
4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen 
für junge Menschen und ihre Familien sowie 
eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu 
erhalten oder zu schaffen.

§ 8a SGB VIII Schutzauftrag bei 
Kindeswohlgefährdung 
(1) Werden dem Jugendamt gewichtige An-
haltspunkte für die Gefährdung des Wohls ei-
nes Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat 
es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken 
mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der 
wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses Ju-
gendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das 
Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie 
das Kind oder den Jugendlichen in die Gefähr-
dungseinschätzung einzubeziehen und, sofern 
dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich 
ist, sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von 
dem Kind und von seiner persönlichen Umge-

bung zu verschaffen. Hält das Jugendamt zur 
Abwendung der Gefährdung die Gewährung 
von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat 
es diese den Erziehungsberechtigten anzubie-
ten. 
(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Fa-
miliengerichts für erforderlich, so hat es das Ge-
richt anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erzie-
hungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage 
sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisi-
kos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr 
und kann die Entscheidung des Gerichts nicht 
abgewartet werden, so ist das Jugendamt ver-
pflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Ob-
hut zu nehmen. 
(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das 
Tätigwerden anderer Leistungsträger, der Ein-
richtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei 
notwendig ist, hat das Jugendamt auf die Inan-
spruchnahme durch die Erziehungsberechtigten 
hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden er-
forderlich und wirken die Personensorgeberech-
tigten oder die Erziehungsberechtigten nicht 
mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur 
Abwendung der Gefährdung zuständigen Stel-
len selbst ein. 
(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Ein-
richtungen und Diensten, die Leistungen nach 
diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass 
1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewich-
tiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines 
von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen 
eine Gefährdungseinschätzung vornehmen, 
2 .bei der Gefährdungseinschätzung eine inso-
weit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezo-
gen wird sowie 
3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind 
oder der Jugendliche in die Gefährdungsein-
schätzung einbezogen werden, soweit hier-
durch der wirksame Schutz des Kindes oder Ju-
gendlichen nicht in Frage gestellt wird. 
In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für 
die Qualifikation der beratend hinzuzuziehen-
den insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere 
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die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fach-
kräfte der Träger bei den Erziehungsberechtig-
ten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwir-
ken, wenn sie diese für erforderlich halten, und 
das Jugendamt informieren, falls die Gefähr-
dung nicht anders abgewendet werden kann. 
(5) Werden einem örtlichen Träger gewichtige 
Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls ei-
nes Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, 
so sind dem für die Gewährung von Leistungen 
zuständigen örtlichen Träger die Daten mitzu-
teilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung des 
Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach 
§ 8a erforderlich ist. Die Mitteilung soll im Rah-
men eines Gespräches zwischen den Fachkräf-
ten der beiden örtlichen Träger erfolgen, an 
dem die Personensorgeberechtigten sowie das 
Kind oder der Jugendliche beteiligt werden sol-
len, soweit hierdurch der wirksame Schutz des 
Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage ge-
stellt wird.

§ 8b SGB VIII, Fachliche Beratung und 
Begleitung zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen 
(1) Personen, die beruflich in Kontakt mit Kin-
dern oder Jugendlichen stehen, haben bei der 
Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im 
Einzelfall gegenüber dem örtlichen Träger der 
Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine 
insoweit erfahrene Fachkraft. 
(2) Träger von Einrichtungen, in denen sich Kin-
der oder Jugendliche ganztägig oder für einen 
Teil des Tages aufhalten oder in denen sie Unter-
kunft erhalten, und die zuständigen Leistungs-
träger, haben gegenüber dem überörtlichen 
Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung 
bei der Entwicklung und Anwendung fachlicher 
Handlungsleitlinien 
1. zur Sicherung des Kindeswohls und zum 
Schutz vor Gewalt sowie  
2. zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen an strukturellen Entscheidungen 
in der Einrichtung sowie zu Beschwerdeverfah-
ren in persönlichen Angelegenheiten.

§ 22 Grundsätze der Förderung  
(1) Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in 
denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder 
ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert 
werden. Kindertagespflege wird von einer ge-
eigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt 
oder im Haushalt des Personensorgeberechtig-
ten geleistet. Das Nähere über die Abgrenzung 
von Tageseinrichtungen und Kindertagespfle-
ge regelt das Landesrecht. Es kann auch regeln, 
dass Kindertagespflege in anderen geeigneten 
Räumen geleistet wird.  
(2) Tageseinrichtungen für Kinder und Kinderta-
gespflege sollen  
1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenver-
antwortlichen und gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeit fördern,  
2. die Erziehung und Bildung in der Familie un-
terstützen und ergänzen,  
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und 
Kindererziehung besser miteinander vereinba-
ren zu können.  
(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, 
Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht 
sich auf die soziale, emotionale, körperliche und 
geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die 
Vermittlung orientierender Werte und Regeln 
ein. Die Förderung soll sich am Alter und Ent-
wicklungsstand, den sprachlichen und sonsti-
gen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den 
Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kin-
des orientieren und seine ethnische Herkunft 
berücksichtigen. 

§ 22a Förderung in Tageseinrichtungen  
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen 
die Qualität der Förderung in ihren Einrichtun-
gen durch geeignete Maßnahmen sicherstellen 
und weiterentwickeln. Dazu gehören die Ent-
wicklung und der Einsatz einer pädagogischen 
Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des 
Förderungsauftrags sowie der Einsatz von Inst-
rumenten und Verfahren zur Evaluation der Ar-
beit in den Einrichtungen.  
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(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sol-
len sicherstellen, dass die Fachkräfte in ihren Ein-
richtungen zusammenarbeiten  
1. mit den Erziehungsberechtigten und Tages-
pflegepersonen zum Wohl der Kinder und zur 
Sicherung der Kontinuität des Erziehungspro-
zesses,  
2. mit anderen kinder- und familienbezogenen 
Institutionen und Initiativen im Gemeinwesen, 
insbesondere solchen der Familienbildung und 
Familienberatung,  
3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten 
Übergang in die Schule zu sichern und um die 
Arbeit mit Schulkindern in Horten und altersge-
mischten Gruppen zu unterstützen.  
Die Erziehungsberechtigten sind an den Ent-
scheidungen in wesentlichen Angelegenheiten 
der Erziehung, Bildung und Betreuung zu betei-
ligen.  
(3) Das Angebot soll sich pädagogisch und orga-
nisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und 
ihrer Familien orientieren. Werden Einrichtun-
gen in den Ferienzeiten geschlossen, so hat der 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Kin-
der, die nicht von den Erziehungsberechtigten 
betreut werden können, eine anderweitige Be-
treuungsmöglichkeit sicherzustellen.  
(4) Kinder mit und ohne Behinderung sollen, so-
fern der Hilfebedarf dies zulässt, in Gruppen ge-
meinsam gefördert werden. Zu diesem Zweck 
sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
mit den Trägern der Sozialhilfe bei der Planung, 
konzeptionellen Ausgestaltung und Finanzie-
rung des Angebots zusammenarbeiten.  
(5) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen 
die Realisierung des Förderungsauftrags nach 
Maßgabe der Absätze 1 bis 4 in den Einrichtun-
gen anderer Träger durch geeignete Maßnah-
men sicherstellen. 

§ 45 Erlaubnis für den Betrieb einer 
Einrichtung  
(1) Der Träger einer Einrichtung, in der Kinder 
oder Jugendliche ganztägig oder für einen Teil 
des Tages betreut werden oder Unterkunft er-
halten, bedarf für den Betrieb der Einrichtung 
der Erlaubnis. Einer Erlaubnis bedarf nicht, wer  

1. eine Jugendfreizeiteinrichtung, eine Jugend-
bildungseinrichtung, eine Jugendherberge oder 
ein Schullandheim betreibt,  
2. ein Schülerheim betreibt, das landesgesetz-
lich der Schulaufsicht untersteht,  
3. eine Einrichtung betreibt, die außerhalb der 
Jugendhilfe liegende Aufgaben für Kinder oder 
Jugendliche wahrnimmt, wenn für sie eine ent-
sprechende gesetzliche Aufsicht besteht oder 
im Rahmen des Hotel- und Gaststättengewer-
bes der Aufnahme von Kindern oder Jugendli-
chen dient.  
(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl 
der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung 
gewährleistet ist. Dies ist in der Regel anzuneh-
men, wenn  
1. die dem Zweck und der Konzeption der Ein-
richtung entsprechenden räumlichen, fachli-
chen, wirtschaftlichen und personellen Voraus-
setzungen für den Betrieb erfüllt sind,  
2. die gesellschaftliche und sprachliche Integra-
tion in der Einrichtung unterstützt wird sowie 
die gesundheitliche Vorsorge und die medizi-
nische Betreuung der Kinder und Jugendlichen 
nicht erschwert werden sowie  
3. zur Sicherung der Rechte von Kindern und Ju-
gendlichen in der Einrichtung geeignete Verfah-
ren der Beteiligung sowie der Möglichkeit der 
Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten 
Anwendung finden.  
(3) Zur Prüfung der Voraussetzungen hat der 
Träger der Einrichtung mit dem Antrag  
1. die Konzeption der Einrichtung vorzulegen, 
die auch Auskunft über Maßnahmen zur Qua-
litätsentwicklung und Qualitätssicherung gibt, 
sowie  
2. im Hinblick auf die Eignung des Personals 
nachzuweisen, dass die Vorlage und Prüfung 
von aufgabenspezifischen Ausbildungsnachwei-
sen sowie von Führungszeugnissen nach § 30 
Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des Bundeszentral-
registergesetzes sichergestellt sind; Führungs-
zeugnisse sind von dem Träger der Einrichtung 
in regelmäßigen Abständen erneut anzufordern 
und zu prüfen.  
(4) Die Erlaubnis kann mit Nebenbestimmun-
gen versehen werden. Zur Sicherung des Wohls 
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der Kinder und der Jugendlichen können auch 
nachträgliche Auflagen erteilt werden.  
(5) Besteht für eine erlaubnispflichtige Einrich-
tung eine Aufsicht nach anderen Rechtsvor-
schriften, so hat die zuständige Behörde ihr 
Tätigwerden zuvor mit der anderen Behörde ab-
zustimmen. Sie hat den Träger der Einrichtung 
rechtzeitig auf weitergehende Anforderungen 
nach anderen Rechtsvorschriften hinzuweisen.  
(6) Sind in einer Einrichtung Mängel festge-
stellt worden, so soll die zuständige Behörde zu-
nächst den Träger der Einrichtung über die Mög-
lichkeiten zur Beseitigung der Mängel beraten. 
Wenn sich die Beseitigung der Mängel auf Ent-
gelte oder Vergütungen nach § 75 des Zwölf-
ten Buches auswirken kann, so ist der Träger der 
Sozialhilfe an der Beratung zu beteiligen, mit 
dem Vereinbarungen nach dieser Vorschrift be-
stehen. Werden festgestellte Mängel nicht be-
hoben, so können dem Träger der Einrichtung 
Auflagen erteilt werden, die zur Beseitigung ei-
ner eingetretenen oder Abwendung einer dro-
henden Beeinträchtigung oder Gefährdung des 
Wohls der Kinder oder Jugendlichen erforderlich 
sind. Wenn sich eine Auflage auf Entgelte oder 
Vergütungen nach § 75 des Zwölften Buches 
auswirkt, so entscheidet die zuständige Behörde 
nach Anhörung des Trägers der Sozialhilfe, mit 
dem Vereinbarungen nach dieser Vorschrift be-
stehen, über die Erteilung der Auflage. Die Auf-
lage ist nach Möglichkeit in Übereinstimmung 
mit Vereinbarungen nach den §§ 75 bis 80 des 
Zwölften Buches auszugestalten.  
(7) Die Erlaubnis ist zurückzunehmen oder zu 
widerrufen, wenn das Wohl der Kinder oder 
der Jugendlichen in der Einrichtung gefährdet 
und der Träger der Einrichtung nicht bereit oder 
nicht in der Lage ist, die Gefährdung abzuwen-
den. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen 
die Rücknahme oder den Widerruf der Erlaubnis 
haben keine aufschiebende Wirkung. 

§ 46 Örtliche Prüfung  
(1) Die zuständige Behörde soll nach den Erfor-
dernissen des Einzelfalls an Ort und Stelle über-
prüfen, ob die Voraussetzungen für die Erteilung 
der Erlaubnis weiter bestehen. Der Träger der 

Einrichtung soll bei der örtlichen Prüfung mit-
wirken. Sie soll das Jugendamt und einen zen-
tralen Träger der freien Jugendhilfe, wenn die-
sem der Träger der Einrichtung angehört, an der 
Überprüfung beteiligen.  
(2) Die von der zuständigen Behörde mit der 
Überprüfung der Einrichtung beauftragten Per-
sonen sind berechtigt, die für die Einrichtung 
benutzten Grundstücke und Räume, soweit die-
se nicht einem Hausrecht der Bewohner unter-
liegen, während der Tageszeit zu betreten, dort 
Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen, 
sich mit den Kindern und Jugendlichen in Ver-
bindung zu setzen und die Beschäftigten zu be-
fragen. Zur Abwehr von Gefahren für das Wohl 
der Kinder und der Jugendlichen können die 
Grundstücke und Räume auch außerhalb der in 
Satz 1 genannten Zeit und auch, wenn sie zu-
gleich einem Hausrecht der Bewohner unterlie-
gen, betreten werden. Der Träger der Einrich-
tung hat die Maßnahmen nach den Sätzen 1 
und 2 zu dulden. 

§ 47 Meldepflichten  
Der Träger einer erlaubnispflichtigen Einrich-
tung hat der zuständigen Behörde unverzüglich 
1. die Betriebsaufnahme unter Angabe von 
Name und Anschrift des Trägers, Art und Stand-
ort der Einrichtung, der Zahl der verfügbaren 
Plätze sowie der Namen und der beruflichen 
Ausbildung des Leiters und der Betreuungskräf-
te,  
2. Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet 
sind, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu 
beeinträchtigen, sowie  
3. die bevorstehende Schließung der Einrich-
tung anzuzeigen. Änderungen der in Nummer 
1 bezeichneten Angaben sowie der Konzepti-
on sind der zuständigen Behörde unverzüglich, 
die Zahl der belegten Plätze ist jährlich einmal 
zu melden. 

§ 48 Tätigkeitsuntersagung  
Die zuständige Behörde kann dem Träger ei-
ner erlaubnispflichtigen Einrichtung die weite-
re Beschäftigung des Leiters, eines Beschäftig-
ten oder sonstigen Mitarbeiters ganz oder für 
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bestimmte Funktionen oder Tätigkeiten unter-
sagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass er die für seine Tätigkeit erforderliche 
Eignung nicht besitzt. 

§ 72a Tätigkeitsausschluss einschlägig vor-
bestrafter Personen 
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dür-
fen für die Wahrnehmung der Aufgaben in der 
Kinder- und Jugendhilfe keine Person beschäfti-
gen oder vermitteln, die rechtskräftig wegen ei-
ner Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 
180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 201a Absatz 3, den 
§§ 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Straf-
gesetzbuchs verurteilt worden ist. Zu diesem 
Zweck sollen sie sich bei der Einstellung oder 
Vermittlung und in regelmäßigen Abständen 
von den betroffenen Personen ein Führungs-
zeugnis nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 
des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen las-
sen. 
(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sol-
len durch Vereinbarungen mit den Trägern der 
freien Jugendhilfe sicherstellen, dass diese kei-
ne Person, die wegen einer Straftat nach Absatz 
1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, be-
schäftigen. 
(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sol-
len sicherstellen, dass unter ihrer Verantwortung 
keine neben- oder ehrenamtlich tätige Person, 
die wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 
rechtskräftig verurteilt worden ist, in Wahrneh-
mung von Aufgaben der Kinder- und Jugend-
hilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, 
betreut, erzieht oder ausbildet oder einen ver-
gleichbaren Kontakt hat. Hierzu sollen die Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe über die Tätigkei-
ten entscheiden, die von den in Satz 1 genann-
ten Personen auf Grund von Art, Intensität und 
Dauer des Kontakts dieser Personen mit Kindern 
und Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in 
das Führungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2 wahr-
genommen werden dürfen. 
(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen 
durch Vereinbarungen mit den Trägern der frei-
en Jugendhilfe sowie mit Vereinen im Sinne des 

§ 54 sicherstellen, dass unter deren Verantwor-
tung keine neben- oder ehrenamtlich tätige Per-
son, die wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 
1 rechtskräftig verurteilt worden ist, in Wahrneh-
mung von Aufgaben der Kinder- und Jugend-
hilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, 
betreut, erzieht oder ausbildet oder einen ver-
gleichbaren Kontakt hat. Hierzu sollen die Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe mit den Trägern 
der freien Jugendhilfe Vereinbarungen über die 
Tätigkeiten schließen, die von den in Satz 1 ge-
nannten Personen auf Grund von Art, Intensi-
tät und Dauer des Kontakts dieser Personen mit 
Kindern und Jugendlichen nur nach Einsichtnah-
me in das Führungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2 
wahrgenommen werden dürfen. 
(5) Träger der öffentlichen und freien Jugendhil-
fe dürfen von den nach den Absätzen 3 und 4 
eingesehenen Daten nur den Umstand, dass Ein-
sicht in ein Führungszeugnis genommen wur-
de, das Datum des Führungszeugnisses und 
die Information erheben, ob die das Führungs-
zeugnis betreffende Person wegen einer Straf-
tat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt 
worden ist. Die Träger der öffentlichen und frei-
en Jugendhilfe dürfen diese erhobenen Daten 
nur speichern, verändern und nutzen, soweit 
dies zum Ausschluss der Personen von der Tätig-
keit, die Anlass zu der Einsichtnahme in das Füh-
rungszeugnis gewesen ist, erforderlich ist. Die 
Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu schüt-
zen. Sie sind unverzüglich zu löschen, wenn im 
Anschluss an die Einsichtnahme keine Tätigkeit 
nach Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 4 Satz 2 wahr-
genommen wird. Andernfalls sind die Daten 
spätestens drei Monate nach der Beendigung ei-
ner solchen Tätigkeit zu löschen.

§ 85 Sachliche Zuständigkeit  
(1) Für die Gewährung von Leistungen und die 
Erfüllung anderer Aufgaben nach diesem Buch 
ist der örtliche Träger sachlich zuständig, soweit 
nicht der überörtliche Träger sachlich zuständig 
ist.  
(2) Der überörtliche Träger ist sachlich zustän-
dig für  
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1. die Beratung der örtlichen Träger und die Ent-
wicklung von Empfehlungen zur Erfüllung der 
Aufgaben nach diesem Buch,  
2. die Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
den örtlichen Trägern und den anerkannten Trä-
gern der freien Jugendhilfe, insbesondere bei 
der Planung und Sicherstellung eines bedarfs-
gerechten Angebots an Hilfen zur Erziehung, 
Eingliederungshilfen für seelisch behinderte 
Kinder und Jugendliche und Hilfen für junge 
Volljährige,  
3. die Anregung und Förderung von Einrichtun-
gen, Diensten und Veranstaltungen sowie deren 
Schaffung und Betrieb, soweit sie den örtlichen 
Bedarf übersteigen; dazu gehören insbesondere 
Einrichtungen, die eine Schul- oder Berufsausbil-
dung anbieten, sowie Jugendbildungsstätten,  
4. die Planung, Anregung, Förderung und 
Durchführung von Modellvorhaben zur Weiter-
entwicklung der Jugendhilfe,  
5. die Beratung der örtlichen Träger bei der Ge-
währung von Hilfe nach den §§ 32 bis 35a, ins-
besondere bei der Auswahl einer Einrichtung 
oder der Vermittlung einer Pflegeperson in 
schwierigen Einzelfällen,  
6. die Wahrnehmung der Aufgaben zum Schutz 
von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen 
(§§ 45 bis 48a),  
7. die Beratung der Träger von Einrichtungen 
während der Planung und Betriebsführung,  
8. die Fortbildung von Mitarbeitern in der Ju-
gendhilfe,  
9. die Gewährung von Leistungen an Deutsche 
im Ausland (§ 6 Absatz 3), soweit es sich nicht 
um die Fortsetzung einer bereits im Inland ge-
währten Leistung handelt,  
10. die Erteilung der Erlaubnis zur Übernahme 
von Pflegschaften oder Vormundschaften durch 
einen rechtsfähigen Verein (§ 54).  
(3) Für den örtlichen Bereich können die Aufga-
ben nach Absatz 2 Nummer 3, 4, 7 und 8 auch 
vom örtlichen Träger wahrgenommen werden.  
(4) Unberührt bleiben die am Tage des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes geltenden landesrecht-
lichen Regelungen, die die in den §§ 45 bis 48a 
bestimmten Aufgaben einschließlich der damit 
verbundenen Aufgaben nach Absatz 2 Nummer 

2 bis 5 und 7 mittleren Landesbehörden oder, 
soweit sie sich auf Kindergärten und andere Ta-
geseinrichtungen für Kinder beziehen, unteren 
Landesbehörden zuweisen.  
(5) Ist das Land überörtlicher Träger, so können 
durch Landesrecht bis zum 30. Juni 1993 einzel-
ne seiner Aufgaben auf andere Körperschaften 
des öffentlichen Rechts, die nicht Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe sind, übertragen werden. 

§ 87a Örtliche Zuständigkeit für Erlaubnis, 
Meldepflichten und Untersagung  
(1) Für die Erteilung der Pflegeerlaubnis sowie 
deren Rücknahme oder Widerruf (§§ 43, 44) ist 
der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich 
die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufent-
halt hat.  
(2) Für die Erteilung der Erlaubnis zum Betrieb 
einer Einrichtung oder einer selbständigen sons-
tigen Wohnform sowie für die Rücknahme oder 
den Widerruf dieser Erlaubnis (§ 45 Absatz 1 und 
2, § 48a), die örtliche Prüfung (§§ 46, 48a), die 
Entgegennahme von Meldungen (§ 47 Absatz 
1 und 2, § 48a) und die Ausnahme von der Mel-
depflicht (§ 47 Absatz 3, § 48a) sowie die Unter-
sagung der weiteren Beschäftigung des Leiters 
oder eines Mitarbeiters (§§ 48, 48a) ist der über-
örtliche Träger oder die nach Landesrecht be-
stimmte Behörde zuständig, in dessen oder de-
ren Bereich die Einrichtung oder die sonstige 
Wohnform gelegen ist.  
(3) Für die Mitwirkung an der örtlichen Prüfung 
(§§ 46, 48a) ist der örtliche Träger zuständig, in 
dessen Bereich die Einrichtung oder die selb-
ständige sonstige Wohnform gelegen ist. 

§ 104 Bußgeldvorschriften  
(1) Ordnungswidrig handelt, wer  
1. ohne Erlaubnis nach § 43 Absatz 1 oder § 44 
Absatz 1 Satz 1 ein Kind oder einen Jugendli-
chen betreut oder ihm Unterkunft gewährt,  
2. entgegen § 45 Absatz 1 Satz 1, auch in Ver-
bindung mit § 48a Absatz 1, ohne Erlaubnis eine 
Einrichtung oder eine sonstige Wohnform be-
treibt oder  
3. entgegen § 47 eine Anzeige nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig er-
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stattet oder eine Meldung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht 
oder  
4. entgegen § 97a Absatz 4 vorsätzlich oder fahr-
lässig als Arbeitgeber eine Auskunft nicht, nicht 
richtig oder nicht vollständig erteilt.  
(2) Die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 
Nummer 1, 3 und 4 können mit einer Geldbu-
ße bis zu fünfhundert Euro, die Ordnungswid-
rigkeit nach Absatz 1 Nummer 2 kann mit einer 
Geldbuße bis zu fünfzehntausend Euro geahn-
det werden.

Auszug aus dem Kinder- und Jugendhilfege-
setz für Baden-Württemberg (LKJHG) §§ 17, 
19, 21, 22, 23

§ 17 Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen  
Jugendhilfe fördert die Entwicklung des Kindes 
zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit in Tageseinrich-
tungen, auf deren gleichmäßigen Ausbau das 
Land hinwirkt. 

§ 19 Heimaufsicht 
(1) Die Aufgaben nach §§ 45 bis 48 SGB VIII wer-
den vom Landesjugendamt als Pflichtaufgabe 
nach Weisung wahrgenommen. 
(2) Das Weisungsrecht ist unbeschränkt.

§ 21 Betreuungskräfte  
(1) Geeignet zur Betreuung Minderjähriger in er-
laubnispflichtigen Einrichtungen (§ 45 SGB VIII) 
sind pädagogische und therapeutische Fach-
kräfte, die über eine einschlägige staatlich aner-

kannte oder eine gleichwertige Fachausbildung 
verfügen, sofern nicht in ihrer Person liegende 
Gründe sie ungeeignet erscheinen lassen. Ande-
re Personen kann das Landesjugendamt im Ein-
zelfall auf Antrag des Trägers der Einrichtung zu-
lassen, wenn sie nach Vorbildung und Erfahrung 
geeignet erscheinen; die Zulassung kann mit 
Auflagen verbunden werden.  
(2) Betreuungskräfte der Jugendhilfe sollen mit 
geschlechtsdifferenzierenden Inhalten, Metho-
den und Arbeitsformen vertraut sein. Entspre-
chende Fortbildung und Praxisberatung sollen 
angeboten werden. 

§ 22 Informationsrecht  
(1) Das Landesjugendamt kann verlangen, dass 
ihm der Träger der Einrichtung alle Umstän-
de mitteilt, die seine Beauftragten bei der örtli-
chen Prüfung (§ 46 SGB VIII) in Erfahrung brin-
gen können.  
(2) Das Verlangen nach Absatz 1 kann sich ins-
besondere auch auf die wirtschaftlichen Verhält-
nisse der Einrichtung beziehen, soweit sie für 
das Wohl der betreuten Kinder oder Jugendli-
chen von Bedeutung sind oder sein können. 

§ 23 Zusammenwirken aufsichtsführender 
Stellen  
Die für die gesundheits-, bau- und feuerpolizei-
liche sowie für die schulische Überwachung zu-
ständigen Stellen haben das Landesjugendamt 
über Beanstandungen, die das Wohl der in den 
Einrichtungen betreuten Minderjährigen be-
einträchtigen können, zu unterrichten, falls die-
se nicht innerhalb der gesetzten Frist behoben 
werden. 
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Auszug aus dem Kindertagesbetreuungsge-
setz (KiTaG) Gesetz über die Betreuung und 
Förderung von Kindern in Kindergärten, an-
deren Tageseinrichtungen und der Kinderta-
gespflege 
§§ 2, 2a, 7, 9

§ 2 Aufgaben und Ziele  
(1) Die Tageseinrichtungen im Sinne von § 1 Abs. 
2 bis 4 und 6 sowie die Tagespflegepersonen im 
Sinne von § 1 Abs. 7 sollen die Entwicklung des 
Kindes zu einer eigenverantwortlichen und ge-
meinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, die 
Erziehung und Bildung des Kindes in der Fami-
lie unterstützen und ergänzen und zur besseren 
Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kinder-
erziehung beitragen. Diese Aufgaben umfassen 
die Erziehung, Bildung und Betreuung des Kin-
des nach § 22 Abs. 3 SGB VIII zur Förderung sei-
ner Gesamtentwicklung.  
(2) Kinder, die auf Grund ihrer Behinderung einer 
zusätzlichen Betreuung bedürfen, sollen zusam-
men mit Kindern ohne Behinderung in Gruppen 
gemeinsam gefördert werden, sofern der Hilfe-
bedarf dies zulässt. Dies ist auch im Rahmen der 
kommunalen Bedarfsplanung nach § 3 Abs. 3 
angemessen zu berücksichtigen. § 35 a SGB VIII 
und §§ 53, 54 des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch (SGB XII) bleiben unberührt. 

§ 2a Förderauftrag und Qualität, 
Rechtsverordnungen  
(1) Die Gemeinden sollen unbeschadet der Ver-
pflichtung des örtlichen Trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe durch geeignete Maßnahmen die 
Umsetzung des Förderauftrags in den Tagesein-
richtungen gemäß § 22 a SGB VIII sicherstellen 
und weiterentwickeln.  
(2) Die Qualität in der Kindertagespflege wird 
durch die Vermittlung von geeigneten Tages-
pflegepersonen gemäß § 23 Abs. 3 SGB VIII si-
chergestellt.  
(3) Eine Förderung der Kinder in Tageseinrich-
tungen unter Berücksichtigung der Zielsetzun-
gen des nach § 9 Abs. 2 erstellten Orientierungs-
plans für Bildung und Erziehung dient dem 
Förderauftrag nach § 22 SGB VIII.  

(4) Das Kultusministerium wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen 
zu treffen über  
1. die verpflichtende Festlegung der personel-
len Ausstattung (Mindestpersonalschlüssel) von 
Tageseinrichtungen gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 
über eine, der Erreichung der in Absatz 3 ge-
nannten Ziele dienende, verpflichtende Erhö-
hung des Mindestpersonalschlüssels,  
2. die Finanzierung einer der Erreichung der in 
Absatz 3 genannten Ziele dienenden weiteren 
Qualifizierung des in § 7 genannten pädagogi-
schen Personals in Tageseinrichtungen gemäß § 
1 Abs. 1 Nr. 1. 

§ 7 Pädagogisches Personal und 
Zusatzkräfte  
(1) In den Einrichtungen sind die Kinder durch 
pädagogisch qualifizierte Fachkräfte zu betreu-
en, zu erziehen und zu bilden. Die Fachkräfte 
können durch weitere geeignete Personen (Zu-
satzkräfte) unterstützt werden.  
(2) Fachkräfte in Einrichtungen sind:  
1. staatlich anerkannte Erzieher und Erzieherin-
nen sowie staatlich anerkannte Erzieher und Er-
zieherinnen der Fachrichtung Jugend- und Hei-
merziehung;  
2. staatlich anerkannte Kindheitspädagogen 
und Kindheitspädagoginnen von Fachhoch-
schulen, Pädagogischen Hochschulen oder 
sonstigen Hochschulen;  
3. staatlich anerkannte Sozialpädagogen und 
Sozialpädagoginnen, staatlich anerkann-
te Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, Di-
plompädagogen und Diplompädagoginnen, 
Diplom-Erziehungswissenschaftler und Diplom-
Erziehungswissenschaftlerinnen mit sozialpäd-
agogischem Schwerpunkt sowie Bachelor-Ab-
solventen und Bachelor-Absolventinnen dieser 
Fachrichtungen;  
4. Personen mit der Befähigung für das Lehramt 
an Grundschulen, Grund- und Hauptschulen so-
wie Sonderschulen;  
5. Personen mit einem Studienabschluss im päd-
agogischen, erziehungswissenschaftlichen oder 
psychologischen Bereich mit mindestens vier 
Semestern Pädagogik mit Schwerpunkt Kinder 
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und Jugendliche oder Schwerpunkt Entwick-
lungspsychologie;  
6. staatlich anerkannte Kinderpfleger und Kin-
derpflegerinnen;  
7. staatlich anerkannte Heilpädagogen und Heil-
pädagoginnen;  
8. Personen mit einem Studienabschluss der 
Heilpädagogik;  
9. staatlich anerkannte Heilerziehungspfleger 
und Heilerziehungspflegerinnen sowie  
10. nach einer Qualifizierung in Pädagogik der 
Kindheit und Entwicklungspsychologie im Um-
fang von zusammen mindestens 25 Tagen, die 
auch berufsbegleitend durchgeführt werden 
kann, oder nach einem einjährigen betreuten 
Berufspraktikum   
a) Physiotherapeuten und Physiotherapeutin-
nen, Krankengymnasten und Krankengymnas-
tinnen, Ergotherapeuten und Ergotherapeutin-
nen, Beschäftigungs- und Arbeitstherapeuten 
und Beschäftigungs-und Arbeitstherapeutin-
nen, Logopäden und Logopädinnen,  
b) Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, 
Hebammen, Entbindungspfleger, Haus- und Fa-
milienpfleger und Haus- und Familienpflegerin-
nen sowie Dorfhelfer und Dorfhelferinnen,  
c) Fachlehrer und Fachlehrerinnen für musisch-
technische Fächer,  
d) Personen, die die erste Staatsprüfung für das 
Lehramt an Grundschulen oder Grund- und 
Hauptschulen oder für das Lehramt an Sonder-
schulen erfolgreich bestanden haben.  
(3) Eine Person, deren im Ausland erworbe-
ne Qualifikation von der zuständigen Stelle als 
gleichwertig mit einer Qualifikation nach Absatz 
2 anerkannt wurde, gilt als Fachkraft nach Ab-
satz 2 mit entsprechender inländischer Qualifi-
kation.  
(4) Als Fachkräfte im Sinne des § 1 Absatz 8 gel-
ten auch Sozialpädagogen und Sozialpädago-
ginnen, Erzieher und Erzieherinnen, Kinderpfle-
ger und Kinderpflegerinnen sowie Personen 
nach Absatz 2 Nummer 10 jeweils während der 
Qualifizierung oder des Berufspraktikums. Das 
Landesjugendamt kann darüber hinaus auf An-
trag des jeweiligen Trägers ausnahmsweise wei-

tere Personen als Fachkräfte zulassen, sofern sie 
nach Vorbildung und Erfahrung geeignet sind. 
Absatz 9 bleibt unberührt.  
(5) Zusatzkräfte im Sinne dieses Gesetzes sind 
Personen, die auf Grund ihrer Qualifikation in 
anderen Feldern die pädagogische Arbeit in ei-
ner Einrichtung bereichern. Über die Eignung als 
Zusatzkraft entscheidet der jeweilige Träger der 
Einrichtung. Absatz 9 bleibt unberührt.  
(6) Zur Leitung befugte Fachkräfte (Leitungskräf-
te) sind:  
1. für die Leitung einer Einrichtung:  
a) Fachkräfte nach Absatz 2 Nummer 1 bis 3 und 
b) sonstige Fachkräfte nach Absatz 2 mit einer 
mindestens zweijährigen Bewährung als Grup-
penleitung und einer Fortbildung zur Vorberei-
tung auf Leitungsaufgaben im Umfang von min-
destens 160 Stunden;  
2. für die Leitung einer Gruppe:  
a) Fachkräfte nach Absatz 2 Nummer 1 bis 5  
und 8,  
b) Fachkräfte nach Absatz 2 Nummer 7 und 9, 
die sich bei Vollzeitbeschäftigung über einen 
Zeitraum von mindestens einem Jahr als Fach-
kraft bewährt haben,  
c) Fachkräfte nach Absatz 2 Nummer 6 und 10, 
die sich bei Vollzeitbeschäftigung über einen 
Zeitraum von zwei Jahren als Fachkraft bewährt 
und eine mindestens 60 Stunden umfassende 
Fortbildung zur Bildung und Pädagogik in Kin-
dertageseinrichtungen absolviert haben.  
Bei einer Teilzeitbeschäftigung verlängert sich 
der Zeitraum nach Nummer 1 Buchstabe b und 
Nummer 2 Buchstabe b und c entsprechend. § 4 
Satz 2 und 3 gilt entsprechend.  
(7) Die Leitungskräfte haben die Aufgaben,  
1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenver-
antwortlichen und gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeit zu fördern;  
2. die Erziehung und Bildung in der Familie zu 
unterstützen und zu ergänzen;  
3. die Eltern im Hinblick auf die Vereinbarung 
von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung zu 
unterstützen und  
4. andere bei der Erfüllung der Aufgaben nach 
den Nummern 1 bis 3 mitwirkende Fach- und 
Zusatzkräfte anzuleiten.  
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Die übrigen Fachkräfte unterstützen die Lei-
tungskräfte in der Gruppe.  
(8) Fachkräfte im Sinne der Absätze 2 und 4 Satz 
2 sowie Zusatzkräfte dürfen in Einrichtungen, 
auf die dieses Gesetz Anwendung findet und 
die in Trägerschaft des Landes, eines Landkrei-
ses, einer Gemeinde, einer Verwaltungsgemein-
schaft, eines Zweck- oder Regionalverbandes 
stehen, keine politischen, religiösen, weltan-
schaulichen oder ähnliche äußeren Bekundun-
gen abgeben, die geeignet sind, die Neutralität 
des Trägers gegenüber Kindern und Eltern oder 
den politischen, religiösen oder weltanschau-
lichen Frieden in Einrichtungen, auf die dieser 
Absatz Anwendung findet, zu gefährden oder 
zu stören. Insbesondere ist ein äußeres Verhal-
ten unzulässig, welches bei Kindern oder Eltern 
den Eindruck hervorrufen kann, dass eine Fach-
kraft oder eine andere Betreuungs- und Erzie-
hungsperson gegen die Menschenwürde, die 
Gleichberechtigung der Menschen nach Artikel 
3 des Grundgesetzes, die Freiheitsgrundrech-
te oder die freiheitlich-demokratische Grund-
ordnung auftritt. Die Wahrnehmung des Auf-
trags nach Artikel 12 Abs. 1 der Verfassung des 
Landes Baden-Württemberg zur Erziehung der 
Jugend im Geiste der christlichen Nächstenlie-
be und zur Brüderlichkeit aller Menschen und 
die entsprechende Darstellung derartiger Tradi-
tionen widerspricht nicht dem Verhaltensgebot 
nach Satz 1.  
(9) Die Einstellung einer Fachkraft im Sinne der 
Absätze 2 und 4 Satz 2 sowie Zusatzkräfte in Ein-
richtungen nach Absatz 8 Satz 1 setzt als per-
sönliches Eignungsmerkmal voraus, dass sie die 
Gewähr für die Einhaltung des Absatzes 8 wäh-
rend der gesamten Dauer ihres Arbeitsverhält-
nisses bietet. Die Einstellung bei einer Einrich-
tung eines öffentlichen oder privaten Trägers 

setzt ferner voraus, dass sie über die für die Aus-
übung ihrer Tätigkeit erforderlichen deutschen 
Sprachkenntnisse verfügt.  
(10) Für die Ableistung eines Praktikums zur Aus-
bildung als Fachkraft kann im Einzelfall auf An-
trag eine Ausnahme von Absatz 8 vorgesehen 
werden, soweit die Ausübung der Grundrechte 
es zwingend erfordert und zwingende öffent-
liche Interessen an der Wahrung der amtlichen 
Neutralität und des Friedens in der Einrichtung 
nicht entgegenstehen. 

§ 9 Verwaltungsvorschriften, 
Orientierungsplan für Bildung und 
Erziehung  
(1) Das Kultusministerium und das Sozialministe-
rium erlassen im Einvernehmen mit dem jeweils 
berührten Ministerium Verwaltungsvorschriften 
über  
1. die Ausgestaltung der Kindertagespflege und 
die Förderung der Strukturen in der Kinderta-
gespflege durch das Land,  
2. die ärztliche Untersuchung nach § 4,  
3. die Bildung und Aufgaben der Elternbeiräte 
nach § 5.  
(2) Das Kultusministerium entwickelt im Beneh-
men mit dem jeweils berührten Ministerium mit 
Beteiligung der Trägerverbände und den kom-
munalen Landesverbänden Zielsetzungen für 
die Elementarerziehung, die in dem Orientie-
rungsplan für Bildung und Erziehung festgelegt 
werden. Dabei spielt die ganzheitliche Sprach-
förderung eine zentrale Rolle. Satz 1 gilt ent-
sprechend für Änderungen des Orientierungs-
plans für Bildung und Erziehung.  
(3) Der Orientierungsplan für Bildung und Erzie-
hung wird im Amtsblatt des Kultusministeriums 
bekannt gegeben.
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Richtlinien des Kultusministeriums und des 
Ministeriums für Arbeit und Soziales über 
die Bildung und Aufgaben der Elternbeirä-
te nach § 5 des Kindertagesbetreuungsge-
setzes

Bekanntmachung vom 15. März 2008 (K.u.U. 
2008 S. 81) 
Az. 24-6930.7/3 

1. Allgemeines 
1.1 Nach § 5 des Kindertagesbetreuungsgeset-
zes werden an Kindergärten, Tageseinrichtun-
gen mit altersgemischten Gruppen und Kinder-
krippen (Einrichtungen) Elternbeiräte gebildet. 
1.2 Der Elternbeirat bei Einrichtungen ist die Ver-
tretung der Eltern der aufgenommenen Kinder. 
1.3 Eltern im Sinne dieser Richtlinien sind auch 
Erziehungsberechtigte, denen die Sorge für die 
Person des Kindes anstelle der Eltern zusteht. 
2. Bildung des Elternbeirats 
2.1 Zur Bildung des Elternbeirats werden die El-
tern der in die Einrichtung aufgenommenen Kin-
der nach Beginn des Kindergartenjahres vom 
Träger beziehungsweise. einer von ihm beauf-
tragten Person einberufen. 
2.2 Der Elternbeirat besteht aus mindestens 
zwei Mitgliedern. Die Eltern jeder Gruppe wäh-
len aus ihrer Mitte ein Mitglied und einen Vertre-
ter, die beide Mitglied im Elternbeirat sind. 
2.3 Das Wahlverfahren bestimmen im Übrigen 
die Eltern. 
2.4 Der Elternbeirat wählt aus seiner Mitte den 
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 
2.5 Die Amtszeit des Elternbeirats beträgt in der 
Regel ein Jahr. Bis zur Wahl des neuen Elternbei-
rats führt der bisherige Elternbeirat die Geschäf-
te weiter. 
2.6 Scheiden alle Kinder eines Mitglieds (Vertre-
ters) des Elternbeirats vor Ablauf der Amtszeit 
aus, endet mit dem Ausscheiden auch die Mit-
gliedschaft im Elternbeirat. Endet die Mitglied-
schaft aller Mitglieder und Vertreter vor Ablauf 
der Amtszeit, ist eine Neuwahl vorzunehmen.

3. Aufgaben des Elternbeirats 
3.1 Der Elternbeirat hat die Aufgabe, die Erzie-
hungsarbeit in der Einrichtung zu unterstützen 
und die Zusammenarbeit zwischen Einrichtung, 
Elternhaus und Träger zu fördern. 
3.2 Der Elternbeirat setzt sich dafür ein, dass der 
Anspruch der Kinder auf Erziehung, Bildung und 
Betreuung in der Einrichtung verwirklicht wird. 
Er hat zu diesem Zweck insbesondere 
3.2.1 das Verständnis der Eltern für die Bildungs- 
und Erziehungsziele der Einrichtung zu wecken, 
3.2.2 Wünsche, Anregungen und Vorschläge der 
Eltern entgegenzunehmen und dem Träger oder 
der Leitung der Einrichtung zu unterbreiten, 
3.2.3 sich beim Träger für eine angemessene Be-
setzung mit Fachkräften sowie für die sachliche 
und räumliche Ausstattung einzusetzen und 
3.2.4 das Verständnis der Öffentlichkeit für die 
Arbeit der Einrichtung und ihrer besonderen Be-
dürfnisse zu gewinnen. 
4. Zusammenarbeit zwischen Elternbeirat und 
Einrichtung 
4.1 Der Elternbeirat arbeitet mit den pädagogi-
schen Kräften, der Leitung und dem Träger der 
Einrichtung zusammen. 
4.2 Der Träger sowie die Leitung der Einrich-
tung beteiligen den Elternbeirat an den Ent-
scheidungen in allen wesentlichen Angelegen-
heiten der Erziehung, Bildung und Betreuung in 
der Einrichtung, insbesondere soweit sie das pä-
dagogische Konzept, die Organisation und die 
Betriebskosten betreffen. Der Elternbeirat ist ins-
besondere vor der Regelung der Ferien- und 
Öffnungszeiten, der Festsetzung der Elternbei-
träge im Rahmen der für den Träger verbindli-
chen Regelungen, der Festlegung von Grund-
sätzen über die Aufnahme der Kinder in die 
Einrichtung sowie vor der Einführung neuer pä-
dagogischer Konzepte zu hören. 
5. Sitzungen des Elternbeirats 
5.1 Der Elternbeirat tritt auf Einladung seines 
Vorsitzenden nach Bedarf, jedoch mindestens 
zweimal jährlich zusammen. Der Elternbeirat ist 
von seinem Vorsitzenden einzuberufen, wenn 
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der Träger, mindestens zehn Eltern oder zwei 
seiner Mitglieder unter Benennung der Bespre-
chungspunkte dies verlangen. 
5.2 Verlangen die Eltern die Einberufung des El-
ternbeirats, ist ihnen Gelegenheit zu geben, ihr 
Anliegen dem Elternbeirat vorzutragen. 
5.3 Zu den Sitzungen des Elternbeirats sollen die 
pädagogischen Mitarbeiter der Einrichtung und 
Vertreter des Trägers nach Bedarf eingeladen 
werden. 
6. Weitere Bestimmungen 
6.1 Der Elternbeirat berichtet den Eltern mindes-
tens einmal im Jahr über seine Tätigkeit. 
6.2 Für den regelmäßigen Austausch zwischen 
Eltern, Träger und Leitung der Einrichtung ist 
eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 
notwendig. Dabei sind verschiedene Arten von 
Elternkontakten anzustreben. 
6.3 Der Träger der Einrichtung soll zusammen 
mit dem Elternbeirat und nach Anhörung der 

Leitung der Einrichtung den Eltern Gelegenheit 
geben, Fragen der Elementarerziehung gemein-
sam zu erörtern. Damit sich die Einrichtungen 
und Familien bei der Zielbestimmung für die pä-
dagogische Arbeit und der Beobachtung und 
Förderung der kindlichen Bildungs- und Ent-
wicklungsprozesse abstimmen können, soll den 
Eltern Gelegenheit gegeben werden, Fragen der 
Bildung und Erziehung zu erörtern. Dies erfolgt 
nach Abstimmung mit dem Träger, dem Eltern-
beirat und der Leitung der Einrichtung. 
6.4 Die Elternbeiräte mehrerer Einrichtungen ei-
nes Trägers oder auf dem Gebiet einer Gemein-
de können sich zu einem Gesamtelternbeirat zu-
sammenschließen. 
7. Inkrafttreten 
Diese Richtlinien treten am Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung in Kraft. 
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